
nicht annektiert wurden, geschah. 2 9 0 Daraus wurde nachträglich ge
schlossen und behaglich berichtet, Liechtenstein befinde sich eigentlich 
noch immer mit Preussen im Kriegszustand. 2 9 1 Diese These wurde von 
ihren Gegnern bisher mehrfach dadurch widerlegt, dass Liechtenstein 
schon 1867 wieder mit Preussen in diplomatischen Verkehr trat und 
mit ihm wiederholt Staatsverträge abschloss 2 9 2 und dass die Beendi
gung des Kriegszustandes auch formlos, ohne Friedensvertrag, durch 
das Aufhören der Feindseligkeiten erfolgen k ö n n e . 2 9 3 Diesen an sich 
richtigen Argumenten lag die Ansicht zugrunde, dass Liechtenstein 
durch den Mobilmachungsbeschluss des Bundes vom 14. Juni 1866 
und durch den anschliessenden Krieg ebenfalls mit Preussen in den 
Krieg getreten sei. Bei näherem Zusehen erweist sich diese Vorausset
zung jedoch als unrichtig. Mit dem Bundesbeschluss vom 14. Juni und 
den weiteren Beschlüssen vom 16. und 18. Juni sprach der Bund recht
lich keine Kriegserklärung, sondern eine Bundesexekution gegen Preus
sen aus. 2 9 4 Zwar betrachtete Preussen den Mobilmachungsbeschluss als 
eine Art Kriegserklärung; dennoch erachtete es sich nicht einfach mit 
allen Staaten, die sich dem österreichischen Antrag angeschlossen hat
ten, im Kriegszustand stehend, sondern nur mit jenen, welche sich ihm 
auch militärisch entgegenstellten.295 Jedem dieser Staaten, auch den 
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